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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 558/2021 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 14.12.2021 
Bereich: Stadtentwicklung 
Bearbeitet von: Frau Peter 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Bezirksausschuss I - Siegen-Geisweid 18.01.2022 

Bezirksausschuss III - Siegen- Ost 20.01.2022 

Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld 01.02.2022 

Bauausschuss 09.02.2022 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen 
und Liegenschaften 10.02.2022 

Haupt- und Finanzausschuss 16.02.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Maßnahmen zur Dorfentwicklung: 
Prioritätenliste des Antragsjahres 2021 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Universitätsstadt Siegen stimmt den Vor-
schlägen zur Bewilligung von Zuschüssen für Maßnahmen zur Dorfentwicklung zu und be-
schließt deren Verteilung gemäß der Prioritätenliste für das Haushaltsjahr 2021 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Stadt Siegen unterstützt mit dem städtischen Dorferneuerungsprogramm sowohl Verei-
ne als auch Private in den ländlich geprägten Stadtteilen bei der Umsetzung von Projekten 
und Maßnahmen, die die Struktur der Dörfer stärken (gemäß den Richtlinien über die Ge-
währung von Zuwendungen zur Projektförderung der Dorferneuerung der Stadt Siegen und 
den allgemeinen Bewilligungsbedingungen für die Gewährung von Zuschüssen durch die 
Stadt Siegen). Dafür standen auch im Haushaltsjahr 2020 wieder städtische Haushaltsmittel 
in Höhe von 50.000 € zur Verfügung.  



Vorlage Nr. VL 558/2021  Seite 2 / 5 
 

  . . . 

 
Allgemeiner Hinweis: Anträge auf Förderung können in jedem Antragsjahr bis zum 15.09. 
gestellt werden. Darauf folgt je nach Sitzungsterminen Ende des gleichen oder Anfang des 
folgenden Jahres die politische Beratung. Die bewilligten Maßnahmen werden demnach im 
Folgejahr des Antragsjahres (=Förderjahr) umgesetzt. Das Antragsjahr 2021 lief beispielswei-
se vom 16.09.2020 bis zum 15.09.2021. Die Beratung wird am 16.02.2022 abgeschlossen. Die 
Umsetzung der bewilligten Maßnahmen erfolgt somit im Förderjahr 2022 (Umsetzungsfrist 
15.11.2022). Die finanziellen Mittel stehen immer für das Antragsjahr zur Verfügung und 
werden bei Maßnahmenabschluss im darauf folgenden Förderjahr ausgezahlt. 
 
Derzeit wird die Richtlinie zum Dorferneuerungsprogramm überarbeitet. Der aus den Be-
stimmungen der Richtlinie resultierende Arbeitsprozess vom Antrag über Bewilligung, Um-
setzung und letztendlich bis zur Auszahlung der Mittel stellt sich mit den vorhandenen Fris-
ten und dem durchzuführenden Abstimmungsprozess als sehr zeitintensiv dar, was das För-
derprogramm für die Antragsteller weniger attraktiv macht. Im Rahmen der Überarbeitung 
der Richtlinie wird somit auch geprüft, wie man das Antragsverfahren für die städtische 
Dorferneuerung entsprechend anpassen kann. 
 
1. Rückblick auf das Antragsjahr 2020/Förderjahr 2021 
 
Nach Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 17.03.2021 wurden die entsprechen-
den Bewilligungen für die beschlossenen Maßnahmen erteilt. Diese wurden wie folgt umge-
setzt:  
 
1.1 Öffentliche Maßnahmen und Vereinsmaßnahmen 

 
• Gerhardsseifen - Heimat- und Verschönerungsgruppe im Volksverein Niederschelden 

e.V.: Durch die Verschiebung der Fertigstellung Gerhardsseifen kann die Aufbringung der 
zusätzlichen Schotterschicht, wofür eine Förderung durch das Dorferneuerungspro-
gramm der Stadt Siegen 2016 bewilligt wurde, erst im Frühjahr 2022 umgesetzt werden. 
Die bewilligten Mittel in Höhe von 10.000 € sollen somit in das Haushaltsjahr 2022 über-
tragen werden.  

• Der Schützenverein Rabenhain e.V. hat an dem Schützenhaus den zweiten Bauabschnitt 
der Fassadensanierung (von vorne gesehen rechte Seite der Fassade) mit Sockelüberar-
beitung, Einbau von Wärmedämmung und Anstrich umgesetzt. Wie beim 1. Bauabschnitt 
(Antragsjahr 2018, Umsetzung 2019) wurde die Sanierung in Eigenleistung durch Ver-
einsmitglieder erbracht (insgesamt 539,5 Std. à 11,50 €) und somit die Arbeitsstunden 
und die Materialkosten mit einer Förderquote von 50 % gefördert (Zuschuss: 5.393 €).  

• Der Volksverein Niederschelden e.V. hat im Volkshaus eine Sanierung der Fenster und 
die Erneuerung der Elektrohauptverteilung (1. Bauabschnitt) vorgenommen. Die tatsäch-
lichen Gesamtausgaben für das Projekt haben sich im Vergleich zu der bewilligten För-
dersumme verringert, sodass sich die Auszahlungssumme auf 4.800,23 € reduziert hat 
(bewilligt wurden 4.853 €). 

• Die Fenster im denkmalgeschützten Trafohaus in Siegen-Eiserfeld wurden durch den Ei-
serfelder Turnverein 1880 e.V. saniert. Die Maßnahme wurde mit 3.180 € durch das 
Dorferneuerungsprogramm gefördert. 
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• Stadtteilentwicklung Trupbach 
Der Heimatverein Trupbach e.V. hat eine Neugestaltung des Ortseingangsschildes vor-
genommen. Die Maßnahme wurde mit den zur Verfügung stehenden Stadtteilentwick-
lungsmitteln zu 100 % gefördert (Fördersumme 440,27 €). Somit stehen von den ur-
sprünglich 20.000 € veranschlagten Mittel noch 19.559,73 € Restmittel zur Verfügung. 

• Stadtteilentwicklung Seelbach 
Mit der Errichtung des Duschplatzes am Seelbacher Weiher im Jahr 2020 wurden die 
letzten Stadtteilentwicklungsmittel für Seelbach verausgabt und es stehen keine Restmit-
tel zur Verfügung. 

 
1.2 Private Maßnahmen 
• In Langenholdinghausen wurde die Förderung der Erneuerung eines Schiebetors an ei-

nem ortsbildprägenden Gebäude bewilligt. Aufgrund der aktuell nur schwer verfügbaren 
Handwerkerleistungen, kann das Projekt erst in 2022 umgesetzt werden. Die Fördermit-
tel in Höhe von 606,00 € sollen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden. 

 
2. Verteilung der Mittel für das Antragsjahr 2021/Förderjahr 2022 
 
Die untenstehenden Tabellen zeigen die fristgerecht eingereichten Anträge von Vereinen 
(2.1) und von privaten Antragstellern (2.2), die im Förderjahr 2022 eine Zuwendung erhalten 
sollen. 
 
2.1 Projekte von Vereinen 
Projekte von Vereinen 
(Fördersatz: 50 %, maximal jedoch 
10.000 €) 

Finanzierung Bereitzustellende 
Mittel (gerundet) 

Konservierung und kulturtouristische 
Inwertsetzung der keltischen Ausgra-
bungsstätte „Gerhardsseifen“ in der 
Gemarkung Niederschelden 
 
Der Antrag auf Förderung bezieht sich 
auf die nachfolgend aufgelisteten Ar-
beiten: 
• Herstellung eines barrierefreien 

Weges zu der Ausgrabungsstätte 
• Baugrunderkundung und geotech-

nischer Kurzbericht für die Errich-
tung des Präsentationsbaus 

 
Antragsteller: 
Heimat- und Verschönerungsgruppe im 
Volksverein Niederschelden e.V. 
Antrag vom 13.09.2016 

Gesamtkosten: ca. 64.107 € 
 
 
 
 
 
Zuschuss: 10.000 € 

10.000,- € 
 

Übertragung von 
bereits vorgemerkten 

Mitteln aus dem 
Haushaltsjahr 2021 in 

das Haushaltsjahr 
2022 

Volkshaus Niederschelden, Bogenstra-
ße 25, 57080 Siegen-Niederschelden 
 
• Erneuerung der veralteten Elek-

trounterverteilung im Kellerge-

Gesamtkosten: ca. 5.227,77 € 
 
 
 
Zuschuss: 2.613,86 € 

2.614,- € 
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schoss und Außenbereich 
 
Antragsteller: 
Volksverein Niederschelden e.V. 
Antrag vom 15.09.2021 
. 
2.2 Private Projekte 
 
Private Maßnahmen 
(Fördersatz 30 %, jedoch max. 3.000 € 
für denkmalgeschützte Gebäude und 
2.000 € für ortsbildprägende Gebäude) 

Finanzierung Bereitzustellende 
Mittel (gerundet) 

Ortsbildprägendes Wohngebäude, Hol-
dinghauser Straße 30, 57078 Siegen-
Langenholdinghausen 
 
•  Erneuerung eines Schiebetors 

 
Die geplante Maßnahme ist mit der 
Unteren Denkmalbehörde abgestimmt. 
 
Antragsteller: 
Privat 
Antrag vom 28.03.2020 

Gesamtkosten: ca. 2.018,24 € 
 
 
 
 
Zuschuss: 605,47 € 

606,- € 
 

Übertragung von 
bereits vorgemerk-

ten Mitteln aus 
dem Haushaltsjahr 
2021 in das Haus-

haltsjahr 2022 

Denkmalgeschütztes Gebäude, Unter 
der Burg 4, 57080 Niederschelden 
 
• Fachwerksanierung, Anstrich 
 
Die geplante Maßnahme ist mit der 
unteren Denkmalbehörde abgestimmt. 
 
Antragsteller: 
Privat 
Antrag von 29.10.2020 

Gesamtkosten: ca. 8.942,00 € 
 
 
 
 
Zuschuss: 2.682,60 € 

2.683,- € 

 
 
 
Die unten aufgeführten Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 35.462,73 € setzen sich 
aus den Kosten für die Projekte von Vereinen (12.614 €) und von Privatpersonen (3.289 €) 
sowie aus den verbliebenen Stadtteilentwicklungsmitteln für Trupbach (19.559,73 €) zu-
sammen. 
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 

 

jährliche Folgekosten 
 
 
 

 

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 

 

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 

 

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
  

 im Ergebnisplan 
 
  

 Nein  Ja, mit 
 
  
Haushaltsansatz und 
Übertragung von 
30.165,73 € 
Restmitteln 

Kostenträger/ 
Investitionscode 

 
Sachkonto 

 

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen bzw. 
dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
Durch die unterschiedlichen Einzelmaßnahmen ist eine zusammenfassende Angabe zur Klimarelevanz nicht möglich. Es 
ist davon auszugehen, dass die überwiegende Anzahl der kleinen Maßnahmen keine Auswirkung auf den Klimaschutz 
hat. 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 

 
 
 
gez. 
 
Henrik Schumann 
Stadtbaurat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 


	AcroFormField: 35.462,73 €
	AcroFormField_66: Off
	AcroFormField_74: Off
	AcroFormField_81: 5215000
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen4_61: Off
	Kontrollkästchen4_71: Off
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen7_101: Off
	Kontrollkästchen7_104: Off
	Kontrollkästchen7_107: Off
	Kontrollkästchen7_110: Off
	Kontrollkästchen7_113: Off
	Kontrollkästchen7_116: Off
	Kontrollkästchen7_119: Off
	Kontrollkästchen7_86: Off
	Kontrollkästchen7_89: Off
	Kontrollkästchen7_92: Off
	Kontrollkästchen7_95: Off
	Kontrollkästchen7_98: Off
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 2021
	Text17: 50.000 €
	Text18: 09020100


